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3) Diskriminierungsverbot des Bürgers in der Verwaltungspraxis 

a. Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen 
Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) 

Amtsblatt Nr. L 243 vom 15.09.2009, S. 0001 – 0058, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 154/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2012, Amtsblatt Nr. L 058 vom 29.02.2012,  

S. 0003 – 0004 

TITEL III VERFAHREN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VISUMERTEILUNG 

KAPITEL II Antrag 

Artikel 14 Belege 

(1) Bei der Beantragung eines einheitlichen Visums hat der Antragsteller Folgendes vorzulegen: 

(…) 

TITEL IV VERWALTUNG UND ORGANISATION 

Artikel 39 Verhalten des Personals 

(1) Die Konsulate der Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Antragsteller zuvorkommend behandelt werden. 

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben achten die Konsularbediensteten die Menschenwürde uneinge-
schränkt. Getroffene Maßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen. 

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dürfen die Konsularbediensteten niemanden aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Orientierung diskriminieren. 

ANHANG II Nicht erschöpfende Liste von Belegen 

Bei den von den Antragstellern vorzulegenden Belegen gemäß Artikel 14 kann es sich um folgende Dokumente 
handeln: 

A. BELEGE ÜBER DEN ZWECK DER REISE 

(…) 

4. bei Reisen im Zusammenhang mit politischen, wissenschaftlichen, kulturellen, sportlichen oder religiösen 
Veranstaltungen oder Reisen, die aus anderen Gründen stattfinden: 

- Einladungen, Eintrittskarten, Anmeldebestätigungen oder Programme, (möglichst) unter Angabe des Namens 
der einladenden Stelle und der Dauer des Aufenthalts, oder sonstige geeignete Unterlagen, aus denen der Zweck 
der Reise hervorgeht; 

ANHANG X LISTE DER MINDESTANFORDERUNGEN, DIE IM FALLE EINER 
ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN DIENSTLEISTUNGSERBRINGERN IN DEN VERTRAG 
AUFZUNEHMEN SIND 

(…) 

B. Der externe Dienstleistungserbringer beachtet bei der Ausführung seiner Tätigkeiten in Bezug auf das Verhal-
ten der Bediensteten Folgendes: 

a) Er stellt sicher, dass seine Bediensteten angemessen ausgebildet werden; 

b) er gewährleistet, dass seine Bediensteten in Erfüllung ihrer Aufgaben 
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- die Antragsteller höflich empfangen, 

- die menschliche Würde und die Unversehrtheit der Antragsteller achten, 

- Personen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminieren, und 

- die Geheimhaltungsregeln beachten, die auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses der Bedienste-
ten oder bei Aussetzung oder Beendigung des Vertrags gelten; 

(…) 

b. Verordnung (EG) Nr. 390/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Ände-
rung der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion an die diplomatischen Missionen und die konsularischen 

Vertretungen, die von Berufskonsularbeamten geleitet werden, hinsichtlich der Aufnahme biometrischer 
Identifikatoren einschließlich Bestimmungen über die Organisation der Entgegennahme und Bearbeitung 

von Visumanträgen 

Amtsblatt Nr. L 131 vom 28.05.2009, S. 0001 – 0010, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009, Amtsblatt Nr. L 243 vom 15.09.2009, S. 0001 – 0058  

[Gründe] 

(1) Um sicherzustellen, dass Antragsteller zuverlässig überprüft werden können und ihre Identität zweifelsfrei 
festgestellt werden kann, ist es erforderlich, in dem mit der Entscheidung 2004/512/EG des Rates [3] eingerich-
teten Visa-Informationssystem (VIS) biometrische Daten zu verarbeiten und einen Rechtsrahmen für die Erfas-
sung dieser biometrischen Identifikatoren festzulegen. Außerdem setzt die Anwendung des VIS neue Formen der 
Organisation für die Entgegennahme von Visumanträgen voraus. 

(…) 

Artikel 1 Änderungen der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion 

Die Gemeinsame Konsularische Instruktion an die diplomatischen Missionen und die konsularischen Vertretun-
gen, die von Berufskonsularbeamten geleitet werden, wird wie folgt geändert: 

(…) 

2. Teil III wird wie folgt geändert: 

(…) 

b) Es wird folgende Nummer angefügt: 

"5. Verhalten der Bediensteten 

Die diplomatischen Missionen oder konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Antrag-
steller höflich behandelt werden. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben achten die Konsularbediensteten die Menschenwürde uneingeschränkt. 
Getroffene Maßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dürfen die Konsularbediensteten niemanden aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Orientierung diskriminieren." 

(…) 

5. Es wird folgende Anlage angefügt: 

"ANLAGE 19 

Liste der Mindestanforderungen, die im Falle einer Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern in 
die Rechtsvereinbarung aufzunehmen sind 

(…) 
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B. Der externe Dienstleistungserbringer beachtet bei der Ausführung seiner Tätigkeiten in Bezug auf das Verhal-
ten der Bediensteten Folgendes 

a) Er stellt sicher, dass seine Bediensteten angemessen ausgebildet werden; 

b) er gewährleistet, dass seine Bediensteten in Erfüllung ihrer Aufgaben 

- die Antragsteller höflich empfangen, 

- die menschliche Würde und die Unversehrtheit der Antragsteller achten, 

- Personen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminieren und 

- die Geheimhaltungsregeln beachten, die auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses der Bedienste-
ten oder bei Aussetzung oder Beendigung der Rechtsvereinbarung gelten; 

c. Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemein-
same Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger  

Drittstaatsangehöriger 

Amtsblatt Nr. L 348 vom 24.12.2008, S. 0098 – 0107 

[Gründe] 

(21) Die Mitgliedstaaten sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie ohne Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Abstammung, der genetischen Merkmale, der 
Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Überzeugungen, der Zugehörig-
keit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Ausrichtung umsetzen. 

d. Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das 
Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen 

kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) 

Amtsblatt Nr. L 218 vom 13.08.2008, S. 0060 – 0081, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009, Amtsblatt Nr. L 243 vom 15.09.2009, S. 0001 – 0058  

[Gründe] 

(12) Jede Verarbeitung von VIS-Daten sollte in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen 
und für die Ausübung der Aufgaben der zuständigen Behörden erforderlich sein. Die zuständigen Behörden 
sollten bei der Nutzung des VIS sicherstellen, dass die Menschenwürde und die Integrität der Personen, deren 
Daten angefordert werden, geachtet werden sowie Personen nicht aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung diskriminiert werden. 

KAPITEL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 7 Allgemeine Grundsätze 

(1) Jede gemäß dieser Verordnung zum Zugang zum VIS berechtigte zuständige Behörde stellt sicher, dass die 
Verwendung des VIS für die Ausübung der Aufgaben der zuständigen Behörden erforderlich, geeignet und an-
gemessen ist. 

(2) Jede zuständige Behörde stellt sicher, dass bei der Nutzung des VIS Antragsteller und Personen mit Visa 
nicht aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminiert und die Menschenwürde sowie die 
Integrität der Antragsteller und Personen mit Visa uneingeschränkt geachtet werden 
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e. Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über einen 
Mechanismus zur Bildung von Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates hinsichtlich dieses Mechanismus und der Regelung der Aufgaben 

und Befugnisse von abgestellten Beamten  

Amtsblatt Nr. L 199 vom 31.07.2007, S. 0030 – 0039 

[Gründe] 

(16) Diese Verordnung trägt zur korrekten Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Gren-
zen durch Personen (Schengener Grenzkodex) bei. Daher sollten die Teammitglieder und abgestellten Beamten 
bei der Durchführung der Grenzübertrittskontrollen und Grenzüberwachung Personen nicht aufgrund des Ge-
schlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminieren. Die bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befug-
nisse getroffenen Maßnahmen sollten, gemessen an den damit verfolgten Zielen, verhältnismäßig sein. 

Artikel 6 - Aufgaben und Befugnisse der Teammitglieder 

(2) Die Teammitglieder üben ihre Aufgaben und Befugnisse unter uneingeschränkter Wahrung der Menschen-
würde aus. Die bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse getroffenen Maßnahmen müssen, gemes-
sen an den damit verfolgten Zielen, verhältnismäßig sein. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse 
dürfen die Teammitglieder Personen nicht aus Gründen des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Her-
kunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
diskriminieren. 

f. Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex)  

Amtsblatt Nr. L 105 vom 13.04.2006, S. 0001 – 0032, zuletzt geändert durch Beschluss des Rates der Europäi-
schen Union vom 05. Dezember 2011, Amtsblatt Nr. L 112 vom 24.04.2012,  

S. 0006 – 0112 

Titel II Außengrenzen 

Kapitel I Überschreiten der Außengrenzen und Einreisevoraussetzungen 

Artikel 5 Einreisevoraussetzungen für Drittstaatsangehörige 

(1) Für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten je Sechsmonatszeitraum gelten für einen Drittstaatsangehöri-
gen folgende Einreisevoraussetzungen: (...) 

(2) Anhang I enthält eine nicht abschließende Liste von Belegen, die sich der Grenzschutzbeamte von dem Dritt-
staatsangehörigen vorlegen lassen kann, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Buchstabe c 
erfüllt sind. 

(...) 

Kapitel II Grenzkontrollen an den Außengrenzen und Einreiseverweigerung 

Artikel 6 Durchführung von Grenzübertrittskontrollen 

(1) Die Grenzschutzbeamten führen ihre Aufgaben unter uneingeschränkter Wahrung der Menschenwürde 
durch. 

Die zur Durchführung ihrer Aufgaben getroffenen Maßnahmen müssen — gemessen an den damit verfolgten 
Zielen — verhältnismäßig sein. 
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(2) Bei der Durchführung der Grenzübertrittskontrollen dürfen die Grenzschutzbeamten Personen nicht aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminieren. 

Anhang I 

Belege, anhand deren geprüft wird, ob die Einreisevoraussetzungen erfüllt sind. 

Bei den Belegen nach Artikel 5 Absatz 2 kann es sich handeln um: 

(...) 

d) bei Reisen zu politischen, wissenschaftlichen, kulturellen, sportlichen oder religiösen Veranstaltungen oder 
aus anderen Gründen: 

Einladungen, Eintrittskarten, Aufnahmebestätigungen oder Programme, möglichst unter Angabe des Namens der 
einladenden Stelle und der Dauer des Aufenthalts, oder sonstige geeignete Unterlagen, aus denen der Grund der 
Reise hervorgeht. 

g. Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 2004 zur Errichtung einer Europäischen 
Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der  

Europäischen Union 

Amtsblatt L 349 vom 25.11.2004, S. 0001–0011, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1168/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011, Amtsblatt Nr. L 304 vom 22.11.2011, 

 S. 0001 – 0017 

KAPITEL II AUFGABEN 

Artikel 3b Zusammensetzung und Einsatz von europäischen Grenzschutzteams 

(4) Die Mitglieder der europäischen Grenzschutzteams üben ihre Aufgaben und Befugnisse unter uneingeschränkter 
Achtung der Grundrechte, darunter Zugang zu Asylverfahren, und der Menschenwürde aus. Die bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben und Befugnisse getroffenen Maßnahmen müssen, gemessen an den damit verfolgten Zielen, 
verhältnismäßig sein. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse dürfen sie Personen nicht aus Gründen 
des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminieren. 

h. Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koor-
dinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz) 

Amtsblatt Nr. L 166 vom 30.04.2004, S. 0001 – 0123, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 
Nr. 1224/2012 der Kommission vom 18. Dezember 2012, Amtsblatt Nr. L 349 vom 19.12.2012,  

S. 0045 – 0046 

TITEL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 3 Sachlicher Geltungsbereich 

(…) 

(5) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) soziale und medizinische Fürsorge oder 

b) Leistungen, bei denen ein Mitgliedstaat die Haftung für Personenschäden übernimmt und Entschädigung 
leistet, beispielsweise für Opfer von Krieg und militärischen Aktionen oder der sich daraus ergebenden Folgen, 
Opfer von Straftaten, Attentaten oder Terrorakten, Opfer von Schäden, die von Bediensteten eines Mitgliedstaats 
in Ausübung ihrer Pflichten verursacht wurden, oder für Personen, die aus politischen oder religiösen Gründen 
oder aufgrund ihrer Abstammung Nachteile erlitten haben. 
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i. Kodex für gute Verwaltungspraxis im Gemeinschaftlichen Sortenamt 

Amtsblatt Nr. C 371 vom 23.12.2000, S. 0014 – 0017 

Artikel 5 Nichtdiskriminierung 

(1) Beim Umgang mit Ersuchen der Öffentlichkeit und bei der Beschlussfassung gewährleistet der Beamte, dass 
der Grundsatz der Gleichbehandlung beachtet wird. Einzelpersonen, die sich in der gleichen Situation befinden, 
werden auf vergleichbare Weise behandelt. 

(...) 

(3) Der Beamte enthält sich insbesondere jeder ungerechtfertigten unterschiedlichen Behandlung von Einzelper-
sonen aus Gründen der Nationalität, des Geschlechts, der rassischen oder ethnischen Herkunft, der Religion oder 
des Glaubens, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. 

j. Leitfaden für die Pflichten der Beamten und Bediensteten des Europäischen Parlaments (Verhaltenskodex) 

Amtsblatt Nr. C 097 vom 05.04.2000, S. 0001 – 0012 

III. Beziehungen zu den Bürgern 

4. Der Beamte bzw. Bedienstete muss in Ausübung seiner Funktionen und bei der Bearbeitung eines Antrags 
oder einer Angelegenheit stets jegliche Diskriminierung aufgrund von Nationalität, Geschlecht, Rasse oder eth-
nischer Herkunft, Kultur, Religion, Alter, Sprache, sexueller Orientierung oder körperlicher Merkmale vermei-
den. Ferner darf er die ihm übertragenen Befugnisse bei der Ausübung seines Amtes niemals missbrauchen. 

k. Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsa-
me Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesse-

rung der Dienstqualität 

Amtsblatt Nr. L 015 vom 21.01.1998, S. 0014 – 0025, zuletzt geändert durch Richtlinie 2008/6/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008, Amtsblatt Nr. L 52 vom 27.02.2008, S. 0003 – 0020  

Kapitel 2 Universaldienst 

Artikel 5  

(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass bei der Bereitstellung des Universaldienstes folgende Anforderun-
gen erfüllt sind: 

(...)  

- Erbringung der Dienstleistungen ohne Diskriminierung, insbesondere ohne Diskriminierung aus politischen, 
religiösen oder weltanschaulichen Gründen;  

(...) 


